
 

Marktgemeinde Brunn am Gebirge 
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Bezirk Mödling, NÖ,  
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Fax.+43 (0) 2236/31601-39 
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Telefon: +43 (0)2236/31601-100 
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UniCredit Bank Austria AG 
Kto.Nr.:   00689000107, BLZ: 12000 
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BIC:          BKAUATWW 
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Dienstag, Mittwoch u. 
Donnerstag:                        8.00 bis 13.00 Uhr 
Freitag:                                8.00 bis 12.00 Uhr 
homepage:   www.brunnamgebirge.at 

 

 

 

 

Brunn am Gebirge, am 15.01.2026 

 Zahl: BAU-14849-1/25 

 Fachbereich: Baukanzlei und Umwelt 

 Sachbearbeiter: Birgit Wieninger 

 +43 (0)2236/31601 DW 305 

 Bezug:  

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Brunn am Gebirge hat in seiner Sitzung am 
04.12.2025, TOP 13.6 folgende 

V E R O R D N U N G 

beschlossen: 

§ 1 
 

Für das gesamte Gemeindegebiet der Marktgemeinde Brunn am Gebirge wird gemäß 
§ 42 der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014), LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden 
Fassung, die Spielplatz-Ausgleichsabgabe mit 

€ 800,00 

festgesetzt.  

§ 2 

 

Gemäß § 42 NÖ BO 2014, hat der Bauwerber aufgrund der mit letztinstanzlichem 
Bescheid der Behörde nach § 2 Abs. 1 getroffenen Feststellung gemäß § 66 Abs. 6 
eine Spielplatz-Ausgleichsabgabe zu entrichten, wenn die Errichtung eines 
nichtöffentlichen Spielplatzes weder auf dem eigenen Bauplatz noch auf einem 
Grundstück nach § 66 Abs. 3 oder 5 möglich ist und auch kein Vertrag mit der 
Gemeinde nach § 66 Abs. 4 zustande kommt. 
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§ 3 

Die Spielplatz-Ausgleichsabgabe ergibt sich aus dem Produkt aus der Fläche des 
nichtöffentlichen Spielplatzes in Quadratmetern, der nach § 66 Abs. 2 zu errichten 
wäre, und des durch Verordnung des Gemeinderates zu bestimmenden Richtwertes. 

§ 4 

Die Höhe des Richtwertes ist vom Gemeinderat mit einer Verordnung tarifmäßig auf 
Grund der durchschnittlichen Grundbeschaffungskosten für 1 m² Grund im 
Wohnbauland festzusetzen, wobei die unterschiedlichen Grundpreise je Ortsteil zu 
berücksichtigen sind. Die Spielplatz-Ausgleichsabgabe ist eine ausschließliche 
Gemeindeabgabe im Sinne des  
§ 6 Abs. 1 Z 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45/1948 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 51/2012. Ihr Ertrag darf nur für die Finanzierung von öffentlichen 
Spielplätzen bzw. Spiellandschaften verwendet werden. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973  
(NÖ GO 1973), LGBl 1000-0 in der geltenden Fassung, nach dem auf den Ablauf der 
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig treten aller 
bisher geltenden Spielplatz-Ausgleichsabgabeverordnungen der Marktgemeinde 
Brunn am Gebirge außer Kraft. Von diesen Bestimmungen bleiben geltende Gesetze 
und Verordnungen des Landes Niederösterreich und des Bundes unberührt. 

Auf Abgabentatbestände, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden 
bzw. erfolgten, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze 
anzuwenden. 

 

Der Bürgermeister: 
 

 

Dr. Andreas Linhart 
 
angeschlagen am: 19.01.2026    abgenommen am: 04.02.2026 

 
 
 


